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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 der Gemeinde Henstedt-Ulzburg sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen zweigeschossi-
gen Einkaufszentrums am Standort des bisherigen Ulzburg-Centrums geschaffen werden. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist der Schutz der angrenzenden Bebauung vor Luft-
schadstoffimmissionen sicherzustellen. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der aktuel-
len bzw. bereits geplanten Grenz- und Richtwerte auf nationaler und europäischer Ebene 
(22. BImSchV, EU-Richtlinien, TA Luft). Dabei werden der Prognose-Nullfall und der 
Prognose-Planfall einbezogen. 

Als maßgebliche Schadstoffkomponenten für den Straßenverkehr werden Stickstoffdioxid, 
Benzol und Feinstaub der Größenklassen PM10 und PM2,5 betrachtet. Die Auswirkungen 
des Planvorhabens werden durch einen Vergleich des Prognose-Nullfalls mit dem Prog-
nose-Planfall bewertet. 

Die Ermittlungen umfassen alle maßgeblichen Straßenabschnitte im Umfeld des Plange-
biets. Im Hinblick auf die großräumige Hintergrundbelastung werden aktuelle Messergeb-
nisse der Luftüberwachung herangezogen. 

2. Örtliche Situation 

Der Plangeltungsbereich befindet sich im zentralen Bereich des Ortsteils Ulzburg. Östlich 
des geplanten Einkaufszentrums befindet sich die Hamburger Straße, welche als Bun-
desstrasse 433 die Funktion einer Hauptdurchgangsstraße besitzt. Östlich wird das Plan-
gebiet durch den Kirchweg begrenzt, welcher durch Wohnbebauung mit Einzelhauscha-
rakter gekennzeichnet ist. Im Norden befindet sich die Bahnhofstraße, welche in unmittel-
barer Bahnhofsnähe gewerblich genutzt wird. Mit zunehmendem Abstand vom Bahnhof 
geht die Nutzung in Wohnnutzung über. Im Süden wird der Bebauungsplan Nr. 63 von der 
Straße „Am Lindenhof“ begrenzt. 

Das geplante Bauvorhaben umfasst im Wesentlichen einen Gebäudekomplex mit zwei 
Vollgeschossen. Neben einem Frischemarkt sollen auch ein Discounter und ergänzende 
Nutzungen wie z.B. Textil, Drogerie, Schuhe usw. im Einkaufszentrum untergebracht wer-
den. Der Haupteingang des Einkaufszentrums soll sich zum Markt hin orientieren. In ei-
nem Tiefgaragengeschoss sollen ca. 300 Stellplätze zur Verfügung gestellt werden. Die 
Zufahrt zur Tiefgarage soll durch eine direkte Anbindung an die Hamburger Straße erfol-
gen. Die Anlieferung soll rückwärtig über die Bahnhofstraße und den Kirchweg organisiert 
werden. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten können den Lageplänen der Anlage A 1 entnom-
men werden. 
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3. Untersuchungsrahmen 

Folgende Zustände werden im Rahmen dieser Untersuchung einbezogen: 

1. Prognose-Nullfall:  Künftiger Zustand ohne Umsetzung der geplanten Maßnah-
men; 

2. Prognose-Planfall:  Künftiger Zustand nach Realisierung des geplanten Einkaufs-
zentrum im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 Ulzburg. 

Für die Berechnung der Abgasemissionen wurde das Bezugsjahr 2015 für den Prognose-
Nullfall sowie den Prognose-Planfall zugrunde gelegt. Damit ist sichergestellt, dass die 
verwendeten Emissionen auf der sicheren Seite liegen, auch wenn die Abnahmen der 
Emissionsfaktoren aufgrund einer Verbesserung der Fahrzeugtechnik und der Kraftstoffe 
nicht in dem Umfang eintreten sollten, wie sie für die Jahre ab 2015 prognostiziert wer-
den. Die Verkehrsbelastungen in den Prognosefällen beziehen sich auf den Prognoseho-
rizont 2020.  

4. Luftschadstoffquellen 

4.1. Verbrennungsmotoren 

Durch Verbrennungsprozesse in Verbrennungsmotoren entstehen Abgase, die zu Luft-
verunreinigungen führen. Zu diesen primären Luftschadstoffen, die Bestandteil der Abga-
se sind, zählen im Wesentlichen:  

o Stickoxide (in der Regel angegeben als NOX: Summe aus Stickstoffmonoxid NO 
und Stickstoffdioxid NO2),  

o Kohlenmonoxid (CO),  

o Schwefeldioxid (SO2),  

o Kohlenwasserstoffe (HC, darunter Benzol (C6H6), Toluol (C7H8) und Xylole 
(C8H10)),  

o Partikel (PM, darunter Dieselruß und Feinstaub) und  

o Blei (Pb). 

Die Stickoxide im Abgas setzen sich in der Regel zu mehr als 90 % aus Stickstoffmonoxid 
(NO) und weniger als 10 % aus Stickstoffdioxid (NO2) zusammen. Bei Dieselfahrzeugen 
mit Katalysatortechnik kann der Anteil an NO2 auch deutlich höher liegen. Auf dem Aus-
breitungsweg in der Atmosphäre wird das Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid oxidiert, 
wobei eine Vielzahl von chemischen Reaktionen möglich ist (s. hierzu z.B. [1]). Der wich-
tigste Umwandlungsprozess von NO in der Atmosphäre ist die Oxidation durch Ozon (O3). 
Die Reaktion läuft relativ schnell ab, so dass im straßennahen Bereich ein großer Teil des 
als natürliches Spurengas in der Luft vorhandenen Ozons aufgebraucht wird. Bei Sonnen-
licht kann sich NO2 durch Photolyse wieder in NO und O3 umwandeln. 
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Für das Kohlenmonoxid liegen aufgrund zahlreicher Wirkungsuntersuchungen Immissi-
onswerte als Grenz- und Vorsorgewerte vor. Sie liegen jedoch im Vergleich zu den Mess-
werten so hoch, dass CO im Freien keine kritische Komponente ist. 

In den Kohlenwasserstoffen ist eine Vielzahl von Stoffen enthalten, die die unterschied-
lichsten Wirkungsspektren aufweisen. Derzeit sind bis zu 200 organische Stoffe im Abgas 
bekannt. Darunter befinden sich auch das Benzol sowie die Gruppe der flüchtigen Koh-
lenwasserstoffverbindungen (VOC). Aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsspektren ist 
die Summe der Kohlenwasserstoffe einer Bewertung nicht zugänglich. Stellvertretend 
erfolgt eine Beurteilung anhand des in den Kohlenwasserstoffen enthaltenen Benzols. 

Die Schadstoffkomponenten Blei und Schwefeldioxid verlieren mit zunehmendem Einsatz 
bleifreier und schwefelarmer Kraftstoffe für den Kfz-Verkehr immer mehr an Bedeutung 
und können daher bei der Bewertung einer Immissionssituation vernachlässigt werden. 

Eine weitere Komponente im Abgas von Verbrennungsmotoren stellen die Partikel dar 
(Staub). Zum Themenkreis Staub/Feinstaub fanden 1998 im Umweltbundesamt insge-
samt drei Fachgespräche statt [17]. Bei den mit dem Abgas von Motoren emittierten Parti-
kelemissionen handelt es sich danach vollständig um Feinstaub PM10 (Partikeldurchmes-
ser kleiner als 10 µm), überwiegend sogar um Feinstaub PM2,5 (Partikeldurchmesser klei-
ner als 2,5 µm). 

Die Staubemissionen der Abgase beinhalten auch die Dieselrußemissionen. Aufgrund der 
Emissionsminderungen an modernen Dieselmotoren ist in den letzten Jahren zwar eine 
Abnahme der Emissionsfaktoren (angegeben als Gramm pro Kilometer) zu verzeichnen. 
Diese Abnahme wird jedoch teilweise durch eine stetige Zunahme der Fahrzeuge mit Die-
selantrieb kompensiert. Hinsichtlich der Korngrößenverteilungen der Dieselrußpartikel ist 
anzumerken, dass einige Untersuchungen Hinweise auf einen nicht unerheblichen Teil an 
kleinen und sehr kleinen Teilchen auch bei modernen Abgaskonzepten ergeben haben. 
Hierzu sind jedoch weitere systematische Untersuchungen erforderlich, auch im Hinblick 
auf den Einsatz von Partikelfiltern.  

Ein weiterer Bestandteil des Abgases ist das Kohlendioxid, das bei der Verbrennung fos-
siler Energieträger als Endprodukt entsteht. Da es bereits zum Teil in der Luft vorhanden 
ist, wird es nicht unmittelbar als „Luftschadstoff” bezeichnet. Kohlendioxid wird jedoch als 
klimarelevantes Gas für den Treibhauseffekt mit verantwortlich gemacht, so dass es in 
diesem Zusammenhang von Interesse ist. In der vorliegenden Untersuchung erfolgt daher 
eine Bilanzierung der Kohlendioxidemissionen.  

4.2. Weitere Emissionsquellen 

Durch die Aufwirbelung von Staub durch das Fahren von Fahrzeugen auf Straßen ist eine 
weitere maßgebliche Quelle für Feinstaubemissionen gegeben. Hierbei ist nach befestig-
ten und unbefestigten Fahrwegen zu unterscheiden. 

Des Weiteren können durch den Reifen-, Bremsbelag- und Straßenabrieb Stäube emittiert 
werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um gröbere Partikel. Der PM10-Anteil 
wird in der Literatur mit ca. 10 % abgeschätzt. Der Abrieb ist in den Emissionsfaktoren der 
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Staubaufwirbelung implizit enthalten, so dass weitergehende Untersuchungen – auch 
angesichts des geringen Feinstaubanteils – hier nicht erforderlich sind. 

5. Beurteilungsgrundlagen 

5.1. Immissionsgrenzwerte 

Die Beurteilung von Luftverunreinigungen erfolgt anhand der Immissionswerte aus den 
geltenden Regelwerken (22. BImSchV, EU-Rahmenrichtlinie und deren Tochterrichtlinien, 
TA Luft).  

Die Umsetzung der Luftqualitätsrahmenrichtlinie [7] der Europäischen Union und deren 
Tochterrichtlinien [8]/[9] ist mittlerweile durch die Neufassung der 22. BImSchV [4] erfolgt. 
Ergänzend wurde die TA Luft grundlegend überarbeitet, wobei die aktuellen Grenzwerte 
der obigen EU-Richtlinien übernommen wurden. Die Neufassung der TA Luft [5] ist am 
1. Oktober 2002 in Kraft getreten. Mittlerweile wurden die obigen EU-Richtlinien durch die 
neue Gesamt-Richtlinie 2008/50/EG [10] ersetzt, die bisherigen Grenzwerte wurden weit-
gehend übernommen. 

In der Tabelle 1 sind die aktuellen Grenz-, Leit-, und Vorsorgewerte zum Schutz des Men-
schen aufgeführt. (Anmerkung: Der 98-Perzentil dient zur Bewertung der Kurzzeitbelas-
tung und stellt den Konzentrationswert dar, der in 98 % der Jahresstunden eingehalten 
wird.) 

Bezüglich der Stickstoffdioxid-Immissionen wurde für den Jahresmittelwert in der Neufas-
sung der 22. BImSchV und der TA Luft ein Grenzwert von 40 µg/m³ festgesetzt. 

Zur Beurteilung der kurzzeitig auftretenden Spitzenbelastungen der Stickstoffdioxid-
Immissionen sind in der EU-Richtlinie 85/203/EWG [6] Grenz- und Leitwerte für den 98-
Perzentil eingeführt worden. Zusätzlich werden Leitwerte angegeben, die den Schutz der 
menschlichen Gesundheit verbessern und zum langfristigen Schutz der Umwelt beitragen 
sollen. Für den 98-Perzentil beträgt der Leitwert 135 µg/m3. Die Umsetzung des Grenz-
wertes in nationales Recht erfolgte in der 22. BImSchV. Gemäß der Neufassung der 
22. BImSchV galt der Grenzwert von 200 µg/m3 für den 98-Perzentil noch bis Ende 2009.  

Seit 2010 werden gemäß 22. BImSchV die Spitzenbelastungen der Stickstoffdioxid-
Immissionen mit einem Kurzzeitbelastungswert von 200 µg/m³ beurteilt, der als Stunden-
mittel 18-mal pro Jahr überschritten werden darf. Dieser Immissionswert wurde auch in 
die Neufassung der TA Luft übernommen. Die rechnerische Bestimmung ist gleichbedeu-
tend mit der Bestimmung eines 99,8-Perzentilwertes. Die Anzahl der Grenzwert-
Überschreitungen kann messtechnisch leicht ermittelt werden, eine rechnerische Progno-
se ist jedoch nur durch aufwändige Zeitreihenberechnungen möglich. Alternativ kann der 
99,8-Perzentilwert anhand von Naturmessdaten aus der Größe des 98-Perzentils ge-
schätzt werden (s. Abbildung 1). 
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Tabelle 1: Beurteilungsrelevante Immissionswerte [µg/m3] zum Schutz des Menschen 
(wenn nicht anders angegeben) 

Wert          
[µg/m³]

Quelle Charakter

40 22. BImSchV Grenzwert (ab 2010)

40 TA Luft Immissionswert

200 22. BImSchV Grenzwert (bis Ende 2009)

135 EG-Richtlinie 85/203/EWG Leitwert (Vorsorge)

200 22. BImSchV
Grenzwert (ab 2010), max. 18 

Überschreitungen im Jahr

200 TA Luft
Immissionswert, max. 18 
Überschreitungen im Jahr

5 22. BImSchV Grenzwert (ab 2010)

5 TA Luft Immissionswert

Ruß Jahresmittel 3 Umweltbundesamt Vorsorgewert

40 22. BImSchV Grenzwert (ab 2005)

40 TA Luft Immissionswert

50 22. BImSchV
Grenzwert (ab 2005), max. 35 

Überschreitungen im Jahr

50 TA Luft
Immissionswert, max. 35 
Überschreitungen im Jahr

25 EG-Richtlinie 2008/50/EG Zielwert (ab 2010)

25 EG-Richtlinie 2008/50/EG Grenzwert (ab 2015)

20 EG-Richtlinie 2008/50/EG Grenzwert (ab 2020)

Jahresmittel
Feinstaub     

(PM2,5)

Jahresmittel

24 Stunden

Feinstaub                   
(PM10)

Benzol Jahresmittel

Luftschadstoff
Immissionswerte

Jahresmittel

NO2

98-Perzentil

1 Stunde

 

 

Abbildung 1:  Zusammenhang zwischen 98-Perzentil und 99,8-Perzentil der NO2-
Belastungen, basierend auf der Auswertung von Naturmessdaten, nach 
[18] (gilt nicht bei einzelnen Punktquellen (Schornstein)) 
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Für den Schutz der Vegetation ist auch eine Bewertung der gesamten Stickoxide (NOx) 
vorgesehen. Gemäß 22. BImSchV beträgt der Grenzwert für den Jahresmittelwert der 
NOx-Konzentrationen 30 µg/m³. Dieser Wert wurde auch in die TA Luft übernommen. Der 
Grenzwert zum Schutz der Vegetation ist jedoch gemäß 22. BImSchV nur an Messstellen 
einzuhalten, die mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen bebauten 
Gebieten, Industrieanlagen oder Straßen entfernt sind. Im vorliegenden Fall eines inner-
städtischen Einwirkbereiches ist dieser Grenzwert nicht maßgebend. 

In Bezug auf Schwebstaubbelastungen haben neuere Untersuchungen ergeben, dass 
bereits bei Schwebstaubkonzentrationen wie sie üblicherweise in der Außenluft auftreten, 
gesundheitliche Schädigungen festgestellt werden können. Dabei sind Partikel mit einem 
aerodynamischen Durchmesser von 10 µm und kleiner als relevant anzusehen (Bezeich-
nungen PM10 – Particulate Matter 10 µm – und  PM2,5 – Particulate Matter 2,5 µm).  

Diesen Erkenntnissen tragen auch die Beschlüsse auf europäischer Ebene zur weiterge-
henden Begrenzung von Feinstaubimmissionen Rechnung. Im Rahmen der EU-Richtlinie 
1999/30/EG [8] wurden für den Jahresmittelwert der PM10-Feinstaubimmissionen ab 2005 
(Stufe 1) ein Grenzwert von 40 µg/m³ und ab 2010 (Stufe 2) ein Grenzwert von 20 µg/m³ 
festgelegt. Der 24-Stunden-Mittelwert der PM10-Immissionen darf zusätzlich einen Grenz-
wert von 50 µg/m³ nicht öfter als 35-mal (Stufe 1) bzw. 7-mal pro Jahr (Stufe 2) über-
schreiten. Die Grenzwerte der Stufe 1 wurden in der neuen Richtlinie 2008/50/EG [10] 
übernommen, die Stufe 2 wurde nicht umgesetzt. 

Weiterhin wurde von der EU mit der Richtlinie 2008/50/EG [10] die Einführung eines 
Grenzwertes für Feinstäube mit einem aerodynamischen Durchmesser von 2,5 µm und 
kleiner (PM2,5) beschlossen. Für den Jahresmittelwert der PM2,5-Feinstaubbelastungen ist 
ab 2015 ein Grenzwert von 25 µg/m³, ab 2020 ein Grenzwert von 20 µg/m³ vorgesehen. 

Mathematisch entsprechen 35 Überschreitungen des Tagesmittelwerts der Bestimmung 
des 90,4-Perzentils der Tagesmittelwerte. Die Anzahl der Grenzwert-Überschreitungen 
kann rechnerisch durch Zeitreihenberechnungen prognostiziert werden. Eine Abschät-
zung kann anhand des aus Messungen abgeleiteten Zusammenhangs zwischen dem 
Jahresmittelwert und dem 90,4-Perzentil der Tagesmittelwerte erfolgen (s. Abbildung 2). 
Im Mittel liegt das Verhältnis zwischen dem 90,4-Perzentil und dem Jahresmittelwert bei 
einem Wert von etwa 1,8.  

In Abbildung 3 sind ergänzend die Jahresmittelwerte gegenüber der Anzahl von Tagen 
mit Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m³ dargestellt, wie sie in den Jahren 2001 bis 
2007 an den Messstationen der Luftüberwachung  Schleswig-Holstein ermittelt wurden. 
Es zeigt sich, dass die zulässige Zahl von 35 Tagen im Jahr erst bei Jahresmittelwerten 
von mehr als 29 bis 30 µg/m³ erreicht wurde. Dies ist mit der oben genannten Korrelation 
zwischen Jahresmittelwert und 90,4-Perzentil konsistent. 

Für Dieselruß sind keine eigenen Grenzwerte in Kraft. Der gesundheitsrelevante Fein-
staubanteil ist jedoch im Feinstaub (PM10 und PM2,5) enthalten, so dass frühere Vorsorge-
werte des LAI zurückgezogen wurden.  

Für Benzol wurden in der Neufassung der 22. BImSchV ein Grenzwert (ab 2010) bzw. in 
der TA Luft ein Immissionswert von je 5 µg/m³ festgesetzt.  
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Abbildung 2:  Zusammenhang zwischen Jahresmittelwert und 90,4-Perzentil der Tages-
mittelwerte der Feinstaub(PM10)-Belastungen auf Basis von Naturmessda-
ten, nach [19] 

 

Weitere Luftschadstoffkomponenten wie z.B. Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei 
sind für eine Bewertung von straßenverkehrsbedingten Immissionen im Freien nicht bzw. 
nicht mehr relevant.  

Abbildung 3:  Zusammenhang zwischen Jahresmittelwerten und Anzahl von Tagen mit 
Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m³ der Feinstaub(PM10)-Belastungen 
an Messstationen der Luftüberwachung Schleswig-Holstein, nach ] 
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5.2. Umweltverträglichkeitsbewertung 

Die Beurteilung der Luftschadstoffbelastungen und der Auswirkungen durch die geplanten 
Maßnahmen kann im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsbewertung neben der Prüfung 
auf Einhaltung der Grenzwerte auch anhand von geeigneten Bewertungsstufen erfolgen. 

Im vorliegenden Fall orientiert sich die Beurteilung an einer etablierten Bewertungsskala 
(Landesamtes für Umweltschutz Baden-Württemberg (1993)). Eine Zusammenstellung 
zeigt die Tabelle 2. 

Tabelle 2:  Bewertung von Immissionskonzentrationen 

Immissionen in % der entsprechenden 
Grenz- oder Prüfwerte

bis 10 % sehr niedrige Konzentrationen

über 10 % bis 25 % niedrige Konzentrationen

über 25 % bis 50 % mittlere Konzentrationen

über 50 % bis 75 % leicht erhöhte Konzentrationen

über 75 % bis 90 % erhöhte Konzentrationen

über 90 % bis 100 % hohe Konzentrationen

Bewertung

 

6. Verkehrsbelastungen 

Als Eingangsdaten werden die Verkehrsbelastungen (DTV - durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke an allen Tagen des Jahres) sowie die Verteilung auf PKW, leichte Nutz-
fahrzeuge (LNF: Kfz bis 3,5 t) und schwere Nutzfahrzeuge inkl. Bussen (SNF: Kfz mit mehr 
als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) benötigt. 

Die Verkehrserzeugung durch das geplante Bauvorhaben wurde im Rahmen einer Ver-
kehrsuntersuchung [38] prognostiziert. Die Verteilung der Fahrten auf das Straßennetz 
wurde ebenfalls der Verkehrsuntersuchung [38] entnommen. Dabei wurden Angaben zum 
DTV, zum Schwerverkehrsanteil (SNF) größer 3,5 t sowie größer 2,8 t geliefert. Als leichte 
Nutzfahrzeuge (LNF) wurden die KFZ zwischen 2,8 t und 3,5 t zum Ansatz gebracht. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist ein ausreichender Prognosehorizont zu wählen. Die 
Verkehrsbelastungen in den Prognosefällen beziehen sich dementsprechend auf den 
Prognosehorizont 2020. 

Das Fahrtenaufkommen und die Kfz-Verteilungen sind in der Anlage A 2.2 zusammenge-
stellt.  
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7. Emissionen 

7.1. Emissionsfaktoren 

7.1.1. Kfz-Abgase 

Zur Ermittlung der Emissionsfaktoren der Kfz-Abgase wird die aktuelle Fassung des 
„Handbuchs Emissionsfaktoren“ [11] herangezogen (Version 3.1, Januar 2010).  

Die Emissionsfaktoren hängen u. a. von folgenden Parametern ab: 

o Fahrzeugkategorien und -zusammensetzungen; 

o Verkehrssituation (Fahrmuster, Straßentypen); 

o Umgebungstemperatur, Längsneigung, Laufleistung, Anteil Klimaanlagen etc; 

o Bezugsjahr. 

Das EDV-Programm „Handbuch Emissionsfaktoren“ berechnet die Emissionen für unter-
schiedliche Straßentypen und Verkehrssituationen. Darin sind je nach Bezugsjahr ent-
sprechende Verteilungen der Fahrleistungsgewichte (Zusammensetzung der Fahrzeug-
flotte) sowie typische Temperaturganglinien und Kaltstarthäufigkeiten angegeben, die bei 
Fehlen exakter Zähldaten verwendet werden können. 

Die Emissionsfaktoren hängen zum Teil erheblich vom Bezugsjahr ab, das für die Be-
rechnung zugrunde gelegt wird, da sich die Zusammensetzung der Fahrzeugflotte nach 
Alter, Motorenkonzept und Abgas-Norm ändert. Das „Handbuch Emissionsfaktoren“ legt 
daher je nach Bezugsjahr eine entsprechende Prognoseverteilung der Fahrzeugflotte 
zugrunde. Zusätzlich werden absehbare bzw. bereits gesetzlich beschlossene Verbesse-
rungen der Kraftstoffqualitäten berücksichtigt. 

In der vorliegenden Untersuchung wird zur Ermittlung der Emissionsfaktoren in den Prog-
nosefällen das Jahr 2015 zugrunde gelegt (vgl. Abschnitt 3). In allen Fällen wird der Anteil 
durch den Betrieb von Kfz-Klimaanlagen eingerechnet (Mittelwert gemäß Handbuch 
Emissionsfaktoren). 

Zum Themenkreis Staub/Feinstaub fanden 1998 im Umweltbundesamt insgesamt drei 
Fachgespräche statt [17]. Bei den mit dem Abgas von Motoren emittierten Partikelemissi-
onen handelt es sich danach vollständig um Feinstaub PM10 bzw. PM2,5. Im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung gehen wir dementsprechend davon aus, dass die Partikel-
emissionen aus den Abgasen zu 100 % aus PM2,5 bestehen (in PM10 enthalten).  

Zur Einschätzung der Spitzenwerte (hier nur für NOx erforderlich) werden geeignete Fak-
toren berücksichtigt („Sonntagsfaktoren“): Für die Verteilung des Verkehrs auf die Wo-
chentage wurde von 1,1 x DTV (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke) an Werktagen, 
0,9 x DTV an Samstagen und 0,6 x DTV an Sonntagen ausgegangen. Der Anteil der 
schweren Nutzfahrzeuge beträgt samstags 30 % und sonntags 10 % vom Werktagswert. 
Für die Tagesgänge wurden typische Verteilungen aus MOBILEV [12] zugrunde gelegt 
(vgl. Anlage A 2.4).  
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Die Basisemissionsfaktoren aus dem „Handbuch Emissionsfaktoren“ finden sich in der 
Anlage A 2.5.1. Die relevanten Verkehrssituationen für die Ermittlung der Emissionen sind 
in der Anlage A 2.3 zusammengestellt. Die Emissionen des berücksichtigten Straßennet-
zes sowie die Gesamtemissionen pro Jahr sind in der Anlage A 2.6 aufgeführt. Die Emis-
sionen sind als mittlere Emissionsfaktoren je Kfz und Kilometer für den entsprechenden 
Straßenabschnitt angegeben.  

7.1.2. Staubaufwirbelung durch den Kfz-Verkehr 

Eine weitere Staubquelle ist durch die Aufwirbelung durch das Fahren von Fahrzeugen 
auf Straßen gegeben. Während für die Partikelemissionen im Abgas von Kraftfahrzeugen 
detaillierte Emissionsfaktoren zur Verfügung stehen, ist die Prognose der Staubaufwirbe-
lung auf Straßen weitaus schwieriger. In der VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 [14] steht zwar 
ein entsprechender Berechnungsansatz zur Verfügung, der allerdings auf älteren Daten 
der U.S. Environmental Protection Agency (EPA, 4. Auflage [15]) basiert und die tatsäch-
lich gemessenen Belastungen an deutschen Straßen erheblich überschätzt.  

Eine andere Methode besteht in der Anwendung des aktuellen Berechnungsverfahrens 
der EPA (5. Auflage [16]), das in den USA seit einigen Jahren als offizielles Berechnungs-
verfahren für Partikelemissionen verwendet wird. Hierzu wird neben Angaben zum mittle-
ren Fahrzeuggewicht auch die Staubbeladung der entsprechenden Straßenabschnitte 
benötigt. In den USA stehen zwar umfangreiche Messungen der Staubbeladungen von 
Straßen zur Verfügung, die allerdings kaum auf deutsche Verhältnisse zu übertragen sind. 
Für Deutschland sind bisher nur Messergebnisse an wenigen Standorten bekannt [20], 
umfangreiche Messkampagnen haben jedoch begonnen.  

Zur Übertragung auf deutsche Verhältnisse wurde vom Ingenieurbüro Lohmeyer im Rah-
men eines Forschungsprojektes auf Basis der vorhandenen Literatur und aktueller Mess-
ergebnisse eine Anpassung der EPA-Formel vorgenommen und entsprechende Hinweise 
zur Anwendung gegeben [19]. Aktuelle Immissionsmessungen zeigen allerdings, dass 
auch der Ansatz von Lohmeyer die PM10-Staubemissionen überschätzt.  

Daher wurde vom Ingenieurbüro Lohmeyer (2004) auf Grundlage aktueller Messergebnis-
se ein neues Modell für die PM10-Staubaufwirbelung auf Straßen vorgeschlagen [21]. 
Dementsprechend hängt die Größe der Staubaufwirbelung von der Verkehrssituation und 
der Fahrzeugart ab (Unterscheidung PKW/LKW). 

Im Folgenden wird der aktuelle Ansatz von Lohmeyer (2004) verwendet, da die bisherigen 
Ansätze im Vergleich mit Naturmessdaten überwiegend zu unrealistischen Ergebnissen 
führen. Für die geänderten Verkehrssituationen gemäß der Neufassung des Handbuchs 
Emissionsfaktoren (2010) erfolgt eine geeignete Anpassung. 

Für den Anteil der PM2,5-Fraktion an der Staubaufwirbelung stehen verschiedene vorläufi-
ge Modellansätze zur Verfügung. Hier besteht jedoch weiterer Forschungsbedarf. Im Rah-
men einer aktuellen Studie [24] wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. 
Dementsprechend gibt es vier verschiedene Modellansätze. Im Folgenden werden zur 
sicheren Seite die Emissionsfaktoren gemäß CORINAIR 2004 zugrunde gelegt, da diese 
die vorhandenen Messdaten in der Regel nicht unterschätzen [24]. 
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Die Emissionsfaktoren sind in den Anlagen A 2.5.2 und A 2.5.3 zusammengestellt. 

7.2. Ermittlung der Emissionen 

Im Rahmen dieser Untersuchung werden alle relevanten Straßenabschnitte als maßgebli-
che Quellen berücksichtigt, soweit sie innerhalb des Berechnungsgebietes liegen (s. An-
lage A 1). Eine Zusammenstellung der Straßenabschnitte sowie der Verkehrssituationen 
zur Ermittlung der Emissionsfaktoren zeigen die Anlagen A 2.2 bis A 2.3. 

Alle weiteren Straßenabschnitte weisen deutlich niedrigere Belastungen auf und/oder tra-
gen kaum zur Schadstoffbelastung bei, so dass sie im Folgenden vernachlässigt werden. 

Die Emissionsfaktoren von den einzelnen Straßenabschnitten und die sich ergebenden 
Gesamtemissionen pro Jahr sind in der Anlage A 2.6 aufgeführt. 

7.3. Gesamtemissionen im Untersuchungsgebiet 

Zur Abschätzung der Veränderung der Luftschadstoff-Emissionen durch Quellen inner-
halb des Untersuchungsgebietes wurden die Gesamtemissionen bilanziert. Bezüglich der 
Emissionen von den öffentlichen Straßen wurden alle in die Untersuchung einbezogenen 
Straßenabschnitte berücksichtigt. Die sich ergebenden jährlichen Gesamtemissionen sind 
in der Tabelle 3 aufgeführt.  

Tabelle 3:  Gesamtemissionen im Untersuchungsgebiet (Tonnen pro Jahr) 

Prognose-Nullfall

Emission Emission

[t/a] [t/a] [t/a]

Stickoxide (NOx) 2,59 2,75 0,17 6,4%

Feinstaub PM10 0,32 0,35 0,02 7,2%

Feinstaub PM2,5 0,16 0,17 0,01 6,9%

Kohlendioxid (CO2) 1218,31 1310,28 91,98 7,5%

Benzol 0,01 0,01 0,00 8,1%

Prognose-Planfall

Zunahme vs. Prognose-Nullfall
Schadstoff / Quelle

 

Zusammenfassend ergeben sich im Untersuchungsgebiet Zunahmen der Feinstaub(PM10 
und PM2,5)-Emissionen um etwa 7 %, der Stickstoffoxid-Emissionen um etwa 6 % und der 
Benzol-Emissionen um etwa 8 %. Für die Kohlendioxidemissionen ergeben sich gegen-
über dem Prognose-Nullfall Zunahmen um etwa 7,5 %. 

8. Immissionen 

8.1. Allgemeines 

Luftschadstoffemissionen werden durch turbulente Transportvorgänge in der Atmosphäre 
in Immissionen umgewandelt. Diese Vorgänge sind in der Regel sehr komplex und stellen 
in der Praxis hohe Anforderungen an das Ausbreitungsmodell.  
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Eine Abschätzung der straßenverkehrsbedingten Immissionen im straßennahen Bereich 
kann anhand des Merkblattes über Luftverunreinigungen an Straßen erfolgen, Teil: Stra-
ßen ohne oder mit lockerer Randbebauung, Ausgabe 2002 (MLuS-02) [25], das vom 
Bundesminister für Verkehr (BMV) zur Anwendung empfohlen wurde [26].  

Zur Ermittlung der großräumigen Schadstoff-Konzentrationen ist eine wesentlich aufwän-
digere Ausbreitungsrechnung erforderlich, die u. a. alle maßgeblichen Quellen sowie die 
meteorologischen Randbedingungen (Windrichtungen und -geschwindigkeiten, Luft-
schichtungen, Inversionswetterlagen etc.) berücksichtigen muss. Je nach Aufgabenstel-
lung und Detaillierungsgrad gibt es derzeit mehrere verschiedene Modellansätze. In der 
Regel werden die genaue Bebauungsstruktur und Geländetopographie nur pauschal be-
rücksichtigt. Eine explizite Berechnung der Strömungsverhältnisse an Hindernissen und 
Geländestrukturen ist derzeit bei vertretbarem Rechenzeitaufwand nur in kleinem Maß-
stab möglich. Dennoch ist mit „einfachen” Ausbreitungsmodellen (Gelände ohne Bebau-
ung) eine Berechnung der Schadstoffausbreitung mit ausreichender Genauigkeit möglich, 
was durch den Vergleich mit Messdaten bestätigt wird. 

Als Berechnungsverfahren in unbebautem oder locker bebautem Gelände stehen u. a. 
das MLuS-02 als Schätzverfahren, für großräumige detaillierte Berechnungen Gaußsche 
Linienquellenmodelle (z.B. PROKAS [27]) zur Verfügung, die insbesondere für verkehrs-
bedingte Immissionen geeignet sind. Für Abschätzungen bei dichter Randbebauung kön-
nen einfache Straßenschluchtmodelle (z.B. STREET, IMMIS) herangezogen werden. Ge-
nauere Berechnungen bei komplexer Bebauung (Innenstadtbereich, Straßenschluchten) 
unter Berücksichtigung der detaillierten Strömungsverhältnisse sollten mit komplexeren 
Modellen (z.B.  MISKAM  [28]) erfolgen. 

Die Neufassung der TA Luft [5] beinhaltet zur Berechnung der Schadstoffausbreitung für 
genehmigungsbedürftige Anlagen das Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 [30], mit dem 
die Berechnung von Zeitreihen und die Ermittlung der Überschreitungshäufigkeiten von 
Tages- und Stundenmittelwerten möglich ist. Dieses Modell wird überwiegend für die Be-
urteilung von Industrieanlagen (hohe Quellen, Schornsteine) angewandt. 

8.2. Berechnungsverfahren 

Als Berechnungsverfahren in unbebautem oder locker bebautem Gelände steht mit PRO-
KAS für großräumige detaillierte Berechnungen ein Gaußsches Linienquellenmodell zur 
Verfügung, dessen Eignung insbesondere für verkehrsbedingte Immissionen durch den 
Vergleich mit Naturmessdaten validiert wurde. Mit dem Modell PROKAS kann die Quell-
höhe der Straßenabschnitte berücksichtigt werden, so dass auch Dammlagen sowie Brü-
cken untersucht werden können. Weiterhin kann der Einfluss von Lärmschutzbauwerken, 
auch auf Brücken, einbezogen werden. Für die Immissionsberechnungen wurde im vor-
liegenden Fall das Modell PROKAS verwendet.  

Die Berechnung der Luftschadstoffimmissionen erfolgte ohne explizite Berücksichtigung 
der Bebauung. Aufgrund der lockeren Randbebauung im Plangebiet und auf den angren-
zenden Bereichen ist dieses Modell für die erforderliche Aussagegenauigkeit ausreichend. 
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Zeitreihenberechnungen sind mit dem Modell PROKAS nicht möglich. Die erforderlichen 
Aussagen hinsichtlich der Überschreitungshäufigkeiten von Stunden- bzw. 24-Stunden-
Werten werden anhand von Korrelationen aus vorliegenden anderen Messdaten abgelei-
tet (vgl. Abbildungen 1 bis 3 in Abschnitt 5.1).  

8.3. Hintergrundbelastung 

Als Hintergrundbelastungen werden diejenigen Immissionen bezeichnet, die ohne den 
Emissionsbeitrag der im Modell berücksichtigten Quellen vorhanden sind.  

Zur Einschätzung der Hintergrundbelastungen wurden aktuelle Messwerte der Luftüber-
wachung Hamburg [34] herangezogen. Eine Zusammenstellung aktueller Messwerte fin-
det sich in der Anlage A 4.  

Im vorliegenden Fall einer Vorstadtlage wurde von Hintergrundbelastungen ausgegangen, 
die für den Randbereich einer Großstadtlage repräsentativ sind. Dementsprechend wur-
den die Messwerte der Station Flughafen-Nord in Hamburg zugrunde gelegt. Damit wer-
den die nicht explizit einbezogenen Quellen (z.B. weitere PKW-Stellplatzanlagen und öf-
fentliche Parkplätze, gewerbliche und private Emissionen wie z.B. Hausbrand sowie das 
großräumige Straßenverkehrsnetz außerhalb des Untersuchungsgebietes) indirekt be-
rücksichtigt. 

Die PM2,5-Belastungen werden bisher nur an ausgewählten Messstationen gemessen, 
jedoch nicht an der Station Flughafen-Nord. Dementsprechend werden die Messergeb-
nisse der Station Sternschanze zugrunde gelegt, wobei der dort ermittelte Anteil der 
PM2,5-Fraktion am PM10-Feinstaub von etwa 60 % in Ansatz gebracht wurde. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird dementsprechend von folgenden Hinter-
grundbelastungen ausgegangen: 

o NO2 (Jahresmittelwert):      25 µg/m³; 

o NO2 (98-Perzentil):       65 µg/m³; 

o Feinstaub PM10 (Jahresmittelwert):  22 µg/m³; 

o Feinstaub PM2,5 (Jahresmittelwert):  14 µg/m³; 

o Benzol (Jahresmittelwert)    1,5 µg/m³. 

Die berechneten Schadstoff-Konzentrationen, die sich durch die im Modell berücksichtig-
ten Straßenabschnitte ergeben, werden „Zusatzbelastungen“ genannt. Für den Fall, dass 
die Hintergrundbelastungen mit eingerechnet wurden, wird von „Gesamtbelastungen“ ge-
sprochen. 

In der vorliegenden Untersuchung wird von dem konservativen Ansatz ausgegangen, 
dass die Hintergrundbelastung im Wesentlichen konstant bleibt. Tatsächlich ist jedoch zu 
erwarten, dass aufgrund emissionsmindernder Maßnahmen zur flächendeckenden Einhal-
tung der Grenzwerte der 22. BImSchV in den kommenden Jahren eine Abnahme der 
großräumigen Hintergrundbelastungen zu erwarten ist. Diese Abnahme ist jedoch schwer 
quantifizierbar, so dass diese im Folgenden zur sicheren Seite nicht eingerechnet wird. 
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Weitere Luftschadstoffkomponenten wie z.B. Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei 
sind für eine Bewertung der straßenverkehrsbedingten Immissionen im Freien in der Re-
gel nicht bzw. nicht mehr relevant.  

8.4. Gesamtbelastungen 

8.4.1. Allgemeines 

Zur Bewertung der Luftschadstoffsituation wurden die Gesamtbelastungen für den Prog-
nose-Nullfall und den Prognose-Planfall berechnet. Dabei wurden alle relevanten Stra-
ßenabschnitte im Untersuchungsgebiet berücksichtigt.  

Weitere Quellen im Untersuchungsgebiet tragen kaum zu den Gesamtemissionen bei 
oder sind hinreichend weit von den maßgeblichen Immissionsorten entfernt, so dass sie 
bei der Immissionsprognose vernachlässigt werden. Dies umfasst weniger befahrene 
Straßen, Parkplätze sowie Emissionen durch den Hausbrand (betriebliche und private 
Heizungsanlagen). Indirekt sind die Immissionen der nicht explizit berücksichtigten Quel-
len in der großräumigen Hintergrundbelastung enthalten, indem ein städtischer Hinter-
grund berücksichtigt wurde. 

Insgesamt wurden die Luftschadstoffimmissionen an einigen repräsentativen Immissions-
orten für die Leitkomponenten des Straßenverkehrs Stickstoffdioxid (NO2), Benzol und 
Feinstaub (PM10 sowie PM2,5) berechnet. Die Lage der Immissionsorte (IO) kann den Plä-
nen der Anlage A 1 entnommen werden. Die Ergebnisse sind in den folgenden Abschnit-
ten für jede Schadstoffkomponente getrennt zusammengefasst.  

8.4.2. Stickstoffdioxid-Belastungen (NO 2, Jahresmittelwert) 

Die Jahresmittelwerte der Stickstoffdioxid-Belastungen sind in der Tabelle 4 und der 
Abbildung 4 dargestellt. Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: 

Die höchsten Belastungen im Plangebiet sind im Bereich der Hamburger Straße gegeben. 
Im Prognose-Nullfall sind an den Immissionsorten an der Straßenrandbebauung Gesamt-
belastungen von bis zu etwa 32,4 µg/m³ (IO 03) zu erwarten. Der Immissionsgrenzwert 
von 40 µg/m³ wird jedoch eingehalten.  

Im Prognose-Planfall ergeben sich im Plangebiet Gesamtbelastungen von bis zu etwa 
33,1 µg/m³ (IO 22), die Zunahmen gegenüber dem Prognose-Nullfall liegen im Bereich 
von etwa 1 µg/m³ und darunter. Auch im Prognose-Planfall wird der Immissionsgrenzwert 
von 40 µg/m³ im gesamten Plangeltungsbereich eingehalten. 

In Bezug auf den Grenzwert von 40 µg/m³ sind die Gesamtbelastungen im Plangebiet 
sowohl im Prognose-Nullfall als auch im Prognose-Planfall als leicht erhöhte Konzentrati-
onen (zwischen 50 % und 75 % des Grenzwerts) und erhöhte Konzentrationen (zwischen 
75 % und 90 % des Grenzwertes) einzustufen. 
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Abbildung 4:  Stickstoffdioxid-Gesamtbelastungen (Jahresmittelwert) 
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Tabelle 4:  Stickstoffdioxid-Belastungen (Jahresmittelwert) 

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

IO 01 25,0 11,3 31,7 11,7 32,0 0,3 0,9%
IO 02 25,0 12,1 32,2 12,7 32,6 0,4 1,2%
IO 03 25,0 12,4 32,4 13,1 32,8 0,4 1,2%
IO 04 25,0 6,5 28,9 7,0 29,1 0,2 0,7%
IO 05 25,0 4,2 27,5 4,4 27,6 0,1 0,4%
IO 06 25,0 3,8 27,2 4,0 27,3 0,1 0,4%
IO 07 25,0 3,4 27,0 3,5 27,1 0,1 0,4%
IO 08 25,0 2,2 26,3 2,1 26,2 -0,1 -0,4%
IO 09 25,0 1,7 26,0 1,8 26,0 0,0 0,0%
IO 10 25,0 2,3 26,3 2,3 26,4 0,1 0,4%
IO 11 25,0 3,4 27,0 3,5 27,0 0,0 0,0%
IO 12 25,0 2,1 26,2 2,3 26,3 0,1 0,4%
IO 13 25,0 2,7 26,6 2,9 26,7 0,1 0,4%
IO 14 25,0 2,1 26,2 2,2 26,3 0,1 0,4%
IO 15 25,0 2,7 26,6 2,9 26,7 0,1 0,4%
IO 16 25,0 3,0 26,8 3,2 26,9 0,1 0,4%
IO 17 25,0 10,8 31,4 11,2 31,7 0,3 1,0%
IO 18 25,0 4,6 27,7 4,9 27,9 0,2 0,7%
IO 19 25,0 11,7 31,9 12,2 32,3 0,4 1,3%
IO 20 25,0 2,8 26,6 3,4 27,0 0,4 1,5%
IO 21 25,0 5,5 28,2 6,3 28,7 0,5 1,8%
IO 22 25,0 12,2 32,3 13,5 33,1 0,8 2,5%
IO 23 25,0 3,7 27,1 5,9 28,5 1,4 5,2%

Zunahme vs. 
Prognose-Nullfall

Prognose-Planfall
Immis-                    
sions-                     

ort

Hinter-           
grund-                                  
belas-                 
tung

NO2-Immissionen (Jahresmittelwert J00) [µg/m³]

Prognose-                         
Nullfall
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8.4.3. Stickstoffdioxid-Belastungen (NO 2, Spitzenbelastungen) 

In den aktuellen Fassungen der TA Luft und der 22. BImSchV wurde für Stickstoffdioxid 
zusätzlich ein neuer Kurzzeitbelastungswert von 200 µg/m³ festgelegt, der als Stunden-
mittel bis zu 18-mal pro Jahr überschritten werden darf (im Folgenden als Kenngröße S18 
bezeichnet). Die rechnerische Bestimmung ist gleichbedeutend mit der Bestimmung eines 
99,8-Perzentilwertes. Anhand von Naturmessdaten kann der 99,8-Perzentilwert aus der 
Größe des 98-Perzentils geschätzt werden (vgl. Abbildung 1). Sofern die Kenngröße S18 
unterhalb des Immissionsgrenzwertes von 200 µg/m³ liegt, ist davon auszugehen, dass 
die zulässige Überschreitungshäufigkeit von 18 Stunden im Jahr eingehalten wird. 

Aus den mit PROKAS berechneten 98-Perzentilen wurden unter Berücksichtigung der 
mittleren Steigung aus Abbildung 1 die Stundenmittelwerte S18 der Stickstoffdioxid-
Gesamtbelastungen berechnet. Eine Übersicht zeigt Tabelle 5 sowie die Abbildung 5.  

Abbildung 5:  Stickstoffdioxid-Gesamtbelastungen (Stundenmittelwert S18) 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in allen betrachteten Lastfällen der Immissions-
grenzwert von 200 µg/m³ sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebiets an allen 
Fassaden eingehalten wird. Es ergeben sich Gesamtbelastungen der Kenngröße S18 von 
unter 113 µg/m³, so dass ein deutlicher Abstand zum Immissionsgrenzwert verbleibt. So-
mit ist nicht zu erwarten, dass der Kurzzeitwert von 200 µg/m³ an mehr als 18 Tagen im 
Jahr überschritten wird. Die Zunahmen im Prognose-Planfall mit bis zu etwa 3 µg/m³ ge-
genüber dem Prognose-Nullfall sind dementsprechend nicht relevant.  

In Bezug auf den Grenzwert von 200 µg/m³ sind die Belastungen sowohl im Prognose-
Nullfall als auch im Prognose-Planfall an allen maßgebenden Immissionsorten als mittlere 
Konzentrationen (zwischen 25 % und 50 % des Grenzwertes) bzw. leicht erhöhte Kon-
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zentrationen (zwischen 50 % und 75 % des Grenzwertes) einzustufen, Änderungen erge-
ben sich nicht. 

Tabelle 5: Stickstoffdioxid-Belastungen (Stundenmittelwert S18) 

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

IO 01 92,4 86,4 108,4 88,1 109,3 0,9 0,8%
IO 02 92,4 90,0 110,1 92,0 111,1 1,0 0,9%
IO 03 92,4 91,0 110,7 93,7 112,1 1,4 1,3%
IO 04 92,4 61,6 100,1 64,1 100,6 0,6 0,6%
IO 05 92,4 42,4 96,4 43,6 96,6 0,3 0,3%
IO 06 92,4 42,0 96,4 43,5 96,5 0,1 0,1%
IO 07 92,4 35,0 95,4 36,3 95,6 0,3 0,3%
IO 08 92,4 23,9 94,2 23,6 94,2 0,0 0,0%
IO 09 92,4 26,6 94,5 26,9 94,5 0,0 0,0%
IO 10 92,4 33,6 95,2 34,4 95,4 0,1 0,1%
IO 11 92,4 32,8 95,2 33,5 95,2 0,0 0,0%
IO 12 92,4 22,6 94,1 24,1 94,2 0,1 0,2%
IO 13 92,4 28,3 94,7 29,4 94,8 0,1 0,2%
IO 14 92,4 31,6 95,1 33,3 95,2 0,1 0,1%
IO 15 92,4 28,0 94,7 29,9 94,8 0,1 0,2%
IO 16 92,4 43,1 96,5 44,9 96,8 0,3 0,3%
IO 17 92,4 84,5 107,7 86,3 108,4 0,7 0,7%
IO 18 92,4 55,6 98,6 58,5 99,3 0,7 0,7%
IO 19 92,4 87,4 109,0 90,2 110,3 1,3 1,2%
IO 20 92,4 36,4 95,6 42,3 96,4 0,7 0,7%
IO 21 92,4 60,5 99,8 65,1 100,9 1,1 1,1%
IO 22 92,4 89,5 110,0 94,9 112,7 2,7 2,5%
IO 23 92,4 43,4 96,5 53,8 98,3 1,8 1,9%

Immis-                    
sions-                     

ort

NO2-Immissionen (Stundenmittelwert S18) [µg/m³]

Hinter-           
grund-                                  
belas-                 
tung

Prognose-                         
Nullfall

Prognose-Planfall

Zunahme vs. 
Prognose-Nullfall

 

8.4.4. Benzol-Belastungen (Jahresmittelwert) 

Weiterhin wurden die Benzol-Belastungen ermittelt. Die Ergebnisse finden sich für die 
untersuchten Einzelpunkte in der Tabelle 6 und der Abbildung 6.  

Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: Im Prognose-Nullfall als auch im Prognose-
Planfall liegen die Benzol-Gesamtbelastungen an den untersuchten Immissionsorten  zwi-
schen 1,5 µg/m³ und 1,6 µg/m³. Die Zunahmen sind mit weniger als 0,1 µg/m³ von ver-
nachlässigbarer Größe. 

Der Immissionswert der TA Luft von 5 µg/m³ und der ab 2010 geltende Grenzwert von 
5 µg/m³ werden in allen beurteilungsrelevanten Bereichen mit schützenswerten Nutzun-
gen eingehalten.  

Unter Berücksichtigung des Grenzwertes von 5 µg/m³ sind die Belastungen an allen Im-
missionsorten im Prognose-Nullfall als mittlere Konzentrationen (zwischen 25 % und 50 % 
des Grenzwertes) einzustufen. Dies wird durch die Hintergrundbelastung bestimmt. Im 
Prognose-Planfall ändert sich diese Einstufung nicht. 
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Abbildung 6:  Benzol-Gesamtbelastungen (Jahresmittelwert) 
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Tabelle 6:  Benzol-Gesamtbelastungen (Jahresmittelwert) 

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

IO 01 1,5 0,05 1,55 0,05 1,55 0,0 0,2%
IO 02 1,5 0,05 1,56 0,06 1,56 0,0 0,3%
IO 03 1,5 0,06 1,56 0,06 1,56 0,0 0,3%
IO 04 1,5 0,03 1,53 0,03 1,53 0,0 0,1%
IO 05 1,5 0,02 1,52 0,02 1,52 0,0 0,1%
IO 06 1,5 0,02 1,52 0,02 1,52 0,0 0,1%
IO 07 1,5 0,01 1,51 0,01 1,52 0,0 0,1%
IO 08 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 -0,1%
IO 09 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,1%
IO 10 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,0%
IO 11 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,1%
IO 12 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,1%
IO 13 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,1%
IO 14 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,0%
IO 15 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,1%
IO 16 1,5 0,01 1,51 0,01 1,51 0,0 0,1%
IO 17 1,5 0,05 1,55 0,05 1,55 0,0 0,2%
IO 18 1,5 0,02 1,52 0,02 1,52 0,0 0,1%
IO 19 1,5 0,05 1,55 0,06 1,56 0,0 0,3%
IO 20 1,5 0,01 1,51 0,01 1,52 0,0 0,3%
IO 21 1,5 0,02 1,52 0,03 1,53 0,0 0,3%
IO 22 1,5 0,06 1,56 0,06 1,57 0,0 0,6%
IO 23 1,5 0,01 1,52 0,03 1,53 0,0 0,9%

Immis-                    
sions-                     

ort

Benzol-Immissionen (Jahresmittelwert J00) [µg/m³]

Hinter-           
grund-                                  
belas-                 
tung

Prognose-                         
Nullfall

Prognose-Planfall

Zunahme vs. 
Prognose-Nullfall
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8.4.5.  Feinstaub-Belastungen (PM 10) 

Die Jahresmittelwerte der Feinstaub(PM10)-Belastungen finden sich für die untersuchten 
Einzelpunkte in der Tabelle 7 sowie der Abbildung 7.  

Für den Jahresmittelwert sind folgende Ergebnisse festzustellen: 

·  An den maßgeblichen Einzelpunkten ergeben sich im Prognose-Nullfall überwiegend 
Jahresmittelwerte der Feinstaub(PM10)-Belastungen von bis zu etwa 24,2 µg/m³. Im 
Prognose-Planfall sind Gesamtbelastungen von bis zu 24,5 µg/m³ zu erwarten. Die 
Zunahmen gegenüber dem Prognose-Nullfall betragen bis zu 0,5 µg/m³. 

·  Der Immissionswert der TA Luft von 40 µg/m³ und der Grenzwert gemäß 
22. BImSchV von 40 µg/m³ werden überall eingehalten. 

·  In Bezug auf den Grenzwert von 40 µg/m³ sind die Immissionen an den untersuchten 
Immissionsorten im Prognose-Nullfall als leicht erhöhte Konzentrationen (zwischen 
50 % und 75 % des Grenzwertes) zu bewerten. Dies ist auch im Prognose-Planfall 
der Fall, Änderungen der Bewertungsstufen sind nicht zu erwarten. 

Abbildung 7:  Feinstaub(PM10)-Gesamtbelastungen (Jahresmittelwert) 
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Zur Beurteilung der Spitzenbelastungen der Feinstaub(PM10)-Immissionen wurde ergän-
zend zum Jahresmittelwert ein Tagesmittelwert von 50 µg/m³ eingeführt, der an maximal 
35 Tagen im Jahr überschritten werden darf (Kenngröße T35). Rechnerisch entspricht 
diese Überschreitungshäufigkeit dem 90,4-Perzentil der Tagesmittelwerte. Zur Abschät-
zung kann ein aus Naturmessdaten gefundener Zusammenhang zwischen dem Jahres-
mittelwert und dem 90,4-Perzentil der Tagesmittelwerte herangezogen werden (s. 
Abbildung 2). Dementsprechend ergibt sich ein 90,4-Perzentil von 50 µg/m³ bei Jahresmit-
telwerten zwischen 25 und 40 µg/m³. Betrachtet man die Ergebnisse der Luftüberwachung 
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in Schleswig-Holstein (Abbildung 3), so wurden Überschreitungen des Tagesmittelwertes 
von 50 µg/m³ an mehr als 35 Tagen im Jahr erst bei Jahresmittelwerten oberhalb von 
29 µg/m³ beobachtet. Dies war auch nur einmal in 2003 der Fall. Andererseits wurde auch 
bei einem Jahresmittelwert von 30 µg/m³ die zulässige Anzahl von Überschreitungen noch 
nicht erreicht. Die Spanne, ab der in Schleswig-Holstein Grenzwertüberschreitungen auf-
treten wird, liegt somit im Bereich von 29 bis 31 µg/m³. 

Daraus ist abzuschätzen, dass an den Immissionsorten, an denen die Jahresmittelwerte 
unterhalb von 29 µg/m³ liegen, Überschreitungen des Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ an 
mehr als an 35 Tagen im Jahr nicht zu erwarten sind. Dies ist für den Plangeltungsbereich 
und alle maßgeblichen Immissionsorte der Fall.  

Tabelle 7:  Feinstaub(PM10)-Belastungen (Jahresmittelwert) 

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

IO 01 22,0 2,0 24,0 2,1 24,1 0,1 0,4%
IO 02 22,0 2,2 24,2 2,3 24,3 0,1 0,4%
IO 03 22,0 2,2 24,2 2,4 24,4 0,2 0,8%
IO 04 22,0 1,1 23,1 1,2 23,2 0,1 0,4%
IO 05 22,0 0,7 22,7 0,7 22,7 0,0 0,0%
IO 06 22,0 0,6 22,6 0,6 22,6 0,0 0,0%
IO 07 22,0 0,5 22,5 0,6 22,6 0,1 0,4%
IO 08 22,0 0,3 22,3 0,3 22,3 0,0 0,0%
IO 09 22,0 0,3 22,3 0,3 22,3 0,0 0,0%
IO 10 22,0 0,3 22,3 0,4 22,4 0,1 0,4%
IO 11 22,0 0,5 22,5 0,5 22,5 0,0 0,0%
IO 12 22,0 0,3 22,3 0,4 22,4 0,1 0,4%
IO 13 22,0 0,4 22,4 0,4 22,4 0,0 0,0%
IO 14 22,0 0,3 22,3 0,3 22,3 0,0 0,0%
IO 15 22,0 0,4 22,4 0,4 22,4 0,0 0,0%
IO 16 22,0 0,5 22,5 0,5 22,5 0,0 0,0%
IO 17 22,0 1,9 23,9 2,0 24,0 0,1 0,4%
IO 18 22,0 0,8 22,8 0,8 22,8 0,0 0,0%
IO 19 22,0 2,1 24,1 2,2 24,2 0,1 0,4%
IO 20 22,0 0,5 22,5 0,6 22,6 0,1 0,4%
IO 21 22,0 0,9 22,9 1,1 23,1 0,2 0,9%
IO 22 22,0 2,2 24,2 2,5 24,5 0,3 1,2%
IO 23 22,0 0,6 22,6 1,1 23,1 0,5 2,2%

Immis-                    
sions-                     

ort

Feinstaub (PM10)-Immissionen (Jahresmittelwert J00) [µg/m³]

Hinter-           
grund-                                  
belas-                 
tung

Prognose-                         
Nullfall

Prognose-Planfall

Zunahme vs. 
Prognose-Nullfall

 

8.4.6. Feinstaub-Belastungen (PM 2,5) 

Die Jahresmittelwerte der Feinstaub(PM2,5)-Belastungen finden sich für die untersuchten 
Einzelpunkte in der Tabelle 8 sowie der Abbildung 8. Für den Jahresmittelwert sind fol-
gende Ergebnisse festzustellen: 

·  An den maßgeblichen Einzelpunkten ergeben sich im Prognose-Nullfall überwiegend 
Jahresmittelwerte der Feinstaub(PM2,5)-Belastungen von bis zu etwa 15,1 µg/m³. Im 
Prognose-Planfall sind Gesamtbelastungen von bis zu 15,2 µg/m³ zu erwarten. Die 
Zunahmen gegenüber dem Prognose-Nullfall betragen bis zu 0,2 µg/m³. 
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·  Der ab 2015 geplante Grenzwert von 25 µg/m³ als auch der ab 2020 vorgesehene 
Grenzwert von 20 µg/m³ werden somit eingehalten. 

·  In Bezug auf den geplante Grenzwert von 25 µg/m³ sind die Immissionen an den un-
tersuchten Immissionsorten im Prognose-Nullfall als leicht erhöhte Konzentrationen 
(zwischen 50 % und 75 % des Grenzwertes) zu bewerten. Dies ist auch im Prognose-
Planfall der Fall, Änderungen der Bewertungsstufen sind nicht zu erwarten. 

 

Tabelle 8:  Feinstaub(PM2,5)-Belastungen (Jahresmittelwert) 

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

Zusatz-               
bel.

Gesamt-                 
bel.

IO 01 14,0 1,0 15,0 1,0 15,0 0,1 0,3%
IO 02 14,0 1,1 15,1 1,1 15,1 0,1 0,4%
IO 03 14,0 1,1 15,1 1,2 15,2 0,1 0,5%
IO 04 14,0 0,5 14,5 0,6 14,6 0,0 0,3%
IO 05 14,0 0,4 14,4 0,4 14,4 0,0 0,2%
IO 06 14,0 0,3 14,3 0,4 14,4 0,0 0,1%
IO 07 14,0 0,3 14,3 0,3 14,3 0,0 0,1%
IO 08 14,0 0,2 14,2 0,2 14,2 0,0 -0,1%
IO 09 14,0 0,1 14,1 0,2 14,2 0,0 0,0%
IO 10 14,0 0,2 14,2 0,2 14,2 0,0 0,0%
IO 11 14,0 0,3 14,3 0,3 14,3 0,0 0,1%
IO 12 14,0 0,2 14,2 0,2 14,2 0,0 0,1%
IO 13 14,0 0,2 14,2 0,2 14,2 0,0 0,1%
IO 14 14,0 0,2 14,2 0,2 14,2 0,0 0,1%
IO 15 14,0 0,2 14,2 0,2 14,2 0,0 0,1%
IO 16 14,0 0,2 14,2 0,3 14,3 0,0 0,1%
IO 17 14,0 0,9 14,9 1,0 15,0 0,0 0,3%
IO 18 14,0 0,4 14,4 0,4 14,4 0,0 0,2%
IO 19 14,0 1,0 15,0 1,1 15,1 0,1 0,4%
IO 20 14,0 0,2 14,2 0,3 14,3 0,1 0,4%
IO 21 14,0 0,5 14,5 0,5 14,5 0,1 0,6%
IO 22 14,0 1,1 15,1 1,2 15,2 0,1 0,9%
IO 23 14,0 0,3 14,3 0,5 14,5 0,2 1,5%

Immis-                    
sions-                     

ort

Feinstaub (PM2,5)-Immissionen (Jahresmittelwert J00) [µg/m³]

Hinter-           
grund-                                  
belas-                 
tung

Prognose-                         
Nullfall

Prognose-Planfall

Zunahme vs. 
Prognose-Nullfall
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Abbildung 8:  Feinstaub(PM2,5)-Gesamtbelastungen (Jahresmittelwert) 
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9. Textvorschlag für Begründung, Umweltbericht und 
Festsetzungen 

9.1. Begründung/Umweltbericht 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 63 der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ist eine 
Überplanung des Ortszentrums Ulzburg vorgesehen. Insbesondere sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Einkaufszentrums (City-Center-
Ulzburg) mit diversen Geschäften geschaffen werden. 

Im Rahmen einer Luftschadstoffuntersuchung wurden die Auswirkungen im Prognose-
Planfall gegenüber dem Prognose-Nullfall ohne Umsetzung der geplanten Maßnahme 
aufgezeigt und bewertet. Beide Untersuchungsfälle beziehen sich auf den Prognosehori-
zont 2020.  

Für die Beurteilung der Luftschadstoffbelastungen wurden die aktuellen Grenz- und Im-
missionswerte herangezogen (EU-Richtlinien, 22. BImSchV, TA Luft). Die Beurteilung 
erfolgte anhand der für den Straßenverkehr maßgeblichen Leitkomponenten Stickstoffdi-
oxid, Benzol und Feinstaub (PM10 und PM2,5).  

Darüber hinaus wurden die Luftschadstoffbelastungen und die Auswirkungen durch die 
geplanten Maßnahmen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsbewertung neben der Prü-
fung auf Einhaltung der Grenzwerte auch anhand von pauschalen Bewertungsstufen be-
urteilt, die in Bezug auf die jeweiligen Immissionsgrenzwerte definiert sind.  
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Für die Berechnung der Abgasemissionen wurde das Bezugsjahr 2015 zugrunde gelegt. 
Damit ist sichergestellt, dass die verwendeten Emissionen auf der sicheren Seite liegen, 
auch wenn die Abnahmen der Emissionsfaktoren aufgrund einer Verbesserung der Fahr-
zeugtechnik und der Kraftstoffe nicht in dem Umfang eintreten sollten, wie sie für die Jah-
re bis 2020 und später prognostiziert werden. 

Betrachtet man die Gesamtemissionen für den Schadstoffe NOx im Untersuchungsgebiet, 
so sind im Prognose-Planfall gegenüber dem Prognose-Nullfall Zunahmen von 6,4 % zu 
erwarten. Für Feinstaub (PM10 und PM2,5) sind im Prognose-Planfall gegenüber dem 
Prognose-Nullfall Zunahmen von 7,2 % bzw. 6,9 % zu erwarten. Für Benzol ist mit Zu-
nahmen von etwa 8,1 % zu rechnen. Für die Kohlendioxidemissionen ergeben sich ge-
genüber dem Prognose-Nullfall Zunahmen um etwa 7,5 %.  

Immissionsseitig ist im Bereich der maßgeblichen schützenswerten Bebauung festzustel-
len, dass für die untersuchten Schadstoffkomponenten NO2, Benzol, Feinstaub(PM10) und 
Feinstaub(PM10) die derzeit geltenden Grenz- und Prüfwerte zum Schutz des Menschen 
im Prognose-Planfall eingehalten werden. Darüber hinaus werden auch die zu späteren 
Zeitpunkten (ab 2015) vorgesehenen Grenzwerte eingehalten. 

Die Beurteilung der Luftschadstoffbelastungen und der Auswirkungen durch die geplanten 
Maßnahmen kann im Rahmen der UVS neben der Prüfung auf Einhaltung der Grenzwerte 
auch anhand von pauschalen Bewertungsstufen erfolgen, die in Bezug auf die jeweiligen 
Immissionsgrenzwerte definiert sind. Die Belastungen im Prognose-Nullfall sind an den 
maßgeblichen Immissionsorten im Umfeld des Plangebiets je nach Schadstoffkomponen-
te als mittlere bis erhöhte Konzentrationen einzustufen. Im Prognose-Planfall sind keine 
relevanten Veränderungen der Einstufungen zu erwarten. 

Die Zunahmen der Gesamtbelastungen im Prognose-Planfall gegenüber dem Prognose-
Nullfall fallen für alle maßgeblichen Luftschadstoffe mit deutlich unter 10 % gering aus. 
Eine beurteilungsrelevante Verschlechterung der Luftschadstoffsituation durch das Plan-
vorhaben ist daher nicht zu erwarten, insbesondere da alle relevanten Grenzwerte ein-
gehalten werden. 

Ergänzend ist anzumerken, dass in der vorliegenden Untersuchung von dem konservati-
ven Ansatz ausgegangen wurde, dass die großräumige Hintergrundbelastung konstant 
bleibt. Tatsächlich ist jedoch zu erwarten, dass aufgrund emissionsmindernder Maßnah-
men zur flächendeckenden Einhaltung der Grenzwerte der 22. BImSchV in den kommen-
den Jahren eine Abnahme der großräumigen Hintergrundbelastungen zu erwarten ist. 
Dies wird voraussichtlich auch zu einer Abnahme der Feinstaub- und Stickstoffdioxid-
Hintergrundbelastungen führen, so dass die tatsächlichen Gesamtbelastungen geringer 
ausfallen werden als hier dargestellt. 

Aus lufthygienischer Sicht ist das geplante Vorhaben den obigen Ergebnissen entspre-
chend mit dem Schutz der angrenzenden Nutzungen verträglich.  
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9.2. Festsetzungen 

Festsetzungen zum Schutz vor Luftschadstoffemissionen oder –immissionen sind nicht 
erforderlich. 

 

Hammoor, den 22. April 2010 

(Dipl.-Phys. Kristina Deichnik) (Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt)  
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A 2 Emissionen des Straßenverkehrs 
A 2.1 Allgemeines 
 

Im Folgenden sind die Verkehrsbelastungen des untersuchten Straßennetzes zusam-
mengestellt.  

Folgende Abkürzungen werden verwendet: 

DTV:  durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

SV:  Schwerverkehrs-Anteil (Kfz > 3,5 t) 

PKW:  Personenkraftwagen 

 LNF:  leichte Nutzfahrzeuge (�  3,5 t) 

 SNF:  schwere Nutzfahrzeuge (> 3,5 t) 
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A 2.2 Verkehrsbelastungen 
A 2.2.1 Prognose-Nullfall 

Sp 1 3 4 5 6 7

DTV SV PKW LNF SNF
Kfz/     
24h

%
Kfz/     
24h

Kfz/     
24h

Kfz/     
24h

Prognose-Nullfall
1 nstr1 Hamburger Straße, zw.Reumannstraße u. Bahnhofstr. (KP1) 23.260 3,0% 22.406 159 695
2 nstr2 Hamburger Straße, zw.Bahnhofstr.(KP1) u. Beckersbergstraße (KP2) 23.140 3,3% 22.219 162 759
3 nstr3 Hamburger Straße, zw.Beckersbergstraße (KP2) u. Einfahrt Stellplätzen (KP3)22.720 3,0% 21.886 162 672
4 nstr4 Hamburger Straße, zw. Einfahrt Stellplätze (KP3) u. Am Lindenhof 23.400 2,9% 22.564 165 671
5 nstr5 Kirchweg zw. Am Lindenhof u. Einfahrt Parksplatz Rathaus 4.290 3,8% 4.099 30 161
6 nstr6 Kirchweg zw. Einfahrt Parksplatz Rathaus u. Anlieferung Süd 4.290 3,8% 4.099 30 161
7 nstr7 Kirchweg zw. Anlieferzone Süd u. Anlieferzone Nord 4.290 3,8% 4.099 30 161
8 nstr8 Kirchweg zw. Anlieferzone Nord u. Bahnhofstraße 4.290 3,8% 4.099 30 161
9 nstr9 Kirchweg zw. Bahnhofstraße u. Langer Kamp 4.290 3,8% 4.099 30 161
10 nstr10 Bahnhofstra0e zw. Kirchweg u. Anlieferzone Nord (Zufahrt C2) 6.190 1,6% 6.051 41 98
11 nstr11 Bahnhofstra0e zw. Anlieferzone Nord (Zufahrt C2) u. Zufahrt C1 6.210 1,6% 6.070 42 98
12 nstr12 Bahnhofstraße zw. Zufahrt C1 u. Hamburger Straße 6.300 1,6% 6.158 43 99
13 nstr13 Zufahrt Rathaus Parkplatz vom Kirchweg 30 0,0% 30 0 0
14 nstr14 Zufahrt Rathaus Parkplatz von Norden 30 0,0% 30 0 0
15 nstr15 Zufahrt C2 790 0,0% 784 6 0
16 nstr16 Verbindung Zufahrt C2 zum Parkplatz am Rathaus 370 0,0% 370 0 0
17 nstr17 Verbindung Zufahrt Rathausplatz Ost zum Parkplatz 1.020 0,8% 1.005 7 8
18 nstr18 Verbindung Zufahrt Rathausplatz Ost zum Parkplatz 1.020 0,8% 1.005 7 8
19 nstr19 Zufahrt Rathausplatz Ost 1.590 0,9% 1.565 11 14
20 nstr20 Zufahrt Rathausplatz 660 0,9% 650 4 6
21 nstr21 Zufahrt C1 510 0,2% 505 4 1
22 nstr22 Beckersbergstraße 3.320 2,9% 3.200 25 95

Verkehrsbelastungen 2020
2

Ze Kürzel Straßenabschnitt

 

A 2.2.2 Prognose-Planfall 
Sp 1 3 4 5 6 7

DTV SV PKW LNF SNF
Kfz/     
24h

%
Kfz/     
24h

Kfz/     
24h

Kfz/     
24h

Prognose-Planfall
1 pstr1 Hamburger Straße, zw.Reumannstraße u. Bahnhofstr. (KP1) 24.640 2,8% 23.776 163 701
2 pstr2 Hamburger Straße, zw.Bahnhofstr.(KP1) u. Beckersbergstraße (KP2) 25.210 3,0% 24.284 167 759
3 pstr3 Hamburger Straße, zw.Beckersbergstraße (KP2) u. Einfahrt Stellplätzen (KP3)25.050 2,7% 24.207 170 673
4 pstr4 Hamburger Straße, zw. Einfahrt Stellplätze (KP3) u. Am Lindenhof 24.740 2,7% 23.883 180 677
5 pstr5 Kirchweg zw. Am Lindenhof u. Einfahrt Parksplatz Rathaus 4.380 4,2% 4.168 29 183
6 pstr6 Kirchweg zw. Einfahrt Parksplatz Rathaus u. Anlieferung Süd 4.380 4,2% 4.168 29 183
7 pstr7 Kirchweg zw. Anlieferzone Süd u. Anlieferzone Nord 4.380 3,9% 4.181 30 169
8 pstr8 Kirchweg zw. Anlieferzone Nord u. Bahnhofstraße 4.390 3,7% 4.199 30 161
9 pstr9 Kirchweg zw. Bahnhofstraße u. Langer Kamp 4.390 3,7% 4.199 30 161
10 pstr10 Bahnhofstra0e zw. Kirchweg u. Anlieferzone Nord (Zufahrt C2) 6.590 1,5% 6.443 47 100
11 pstr11 Bahnhofstra0e zw. Anlieferzone Nord (Zufahrt C2) u. Zufahrt C1 6.610 1,6% 6.462 44 104
12 pstr12 Bahnhofstraße zw. Zufahrt C1 u. Hamburger Straße 6.700 1,6% 6.550 45 105
13 pstr13 Zufahrt Rathaus Parkplatz vom Kirchweg 20 0,0% 20 0 0
14 pstr14 Zufahrt Rathaus Parkplatz von Norden 260 0,0% 260 0 0
15 pstr15 Anlieferung Nord 20 5,0% 19 0 1
16 pstr16 Anlieferung Süd von Kirchweg 150 0,0% 116 34 0
17 pstr17 Verbindung Zufahrt Rathausplatz Ost zum Parkplatz 130 6,2% 115 7 8
18 pstr18 Verbindung Zufahrt Rathausplatz Ost zum Parkplatz 5.220 0,2% 5.174 38 8
19 pstr19 Zufahrt Rathausplatz Ost 6.680 0,3% 6.614 44 22
20 pstr20 Zufahrt Rathausplatz 1.460 0,4% 1.444 10 6
21 pstr21 Zufahrt C1 510 0,2% 505 4 1
22 pstr22 Beckersbergstraße 3.510 2,7% 3.391 23 96
23 pstr23 Zufahrt TG CCU 5.090 0,0% 5.056 34 0

Verkehrsbelastungen 2020
2

Ze Kürzel Straßenabschnitt
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A 2.3 Zusammenstellung der Verkehrssituationen 
A 2.3.1 Prognose-Nullfall 
Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Prognose-Nullfall
1 nstr1 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
2 nstr2 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
3 nstr3 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
4 nstr4 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
5 nstr5 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
6 nstr6 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
7 nstr7 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
8 nstr8 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
9 nstr9 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
10 nstr10 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
11 nstr11 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
12 nstr12 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
13 nstr13 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
14 nstr14 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
15 nstr15 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
16 nstr16 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
17 nstr17 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
18 nstr18 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
19 nstr19 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
20 nstr20 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
21 nstr21 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
22 nstr22 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%

Straßentyp
Ge-         

schw. 
[km/h]

Verkehrs-        
zustand

Stei-              
gung

Nr. GebietZe Kürzel Verkehrssituation

 

A 2.3.2 Prognose-Planfall 
Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

Prognose-Planfall
1 pstr1 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
2 pstr2 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
3 pstr3 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
4 pstr4 25 Stadt/Agglom. Hauptverkehrsstraße 50 dicht 0% Agglo/HVS/50/dicht_0%
5 pstr5 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
6 pstr6 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
7 pstr7 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
8 pstr8 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
9 pstr9 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
10 pstr10 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
11 pstr11 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
12 pstr12 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
13 pstr13 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
14 pstr14 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
15 pstr15 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
16 pstr16 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
17 pstr17 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
18 pstr18 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 dicht 0% Agglo/Erschliessung/50/dicht_0%
19 pstr19 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 dicht 0% Agglo/Erschliessung/50/dicht_0%
20 pstr20 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
21 pstr21 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
22 pstr22 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%
23 pstr23 27 Stadt/Agglom. Erschließungsstraße 50 flüssig 0% Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0%

Nr. Gebiet StraßentypZe Kürzel
Stei-              
gung

Verkehrssituation
Ge-         

schw. 
[km/h]

Verkehrs-        
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A 2.4  Zusammenstellung der Ganglinien 
A 2.4.1 Tagesgang Werktag gemäß MOBILEV 
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A 2.4.2 Tagesgang Samstag gemäß MOBILEV 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A
nt

ei
l a

n 
D

T
V

 

PKW/LNF SNF

 

 

 



VIII 
Proj.Nr.: 10060 

Anhang zur Luftschadstoffuntersuchung zur 2. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 63 „Ulzburg-Mitte“ 

 

bericht_10060_mitunt.doc 22. April 2010 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 22. April 2010 

A 2.4.3 Tagesgang Sonntag gemäß MOBILEV 
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A 2.4.4 Modell-Wochengang 
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A 2.5 Basis-Emissionsfaktoren 
A 2.5.1 Kfz-Abgase (Handbuch Emissionsfaktoren 2010 ), Bezugsjahr 2015 

v
[km/h] CO2 NOx NO2 PM Bzl

Agglo/HVS/50/dicht_0% 37,1 201,4 0,346 0,110 0,0064 0,0014
Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 45,8 161,9 0,281 0,090 0,0055 0,0011
Agglo/Erschliessung/50/dicht_0% 34,6 202,3 0,331 0,104 0,0061 0,0015

PKW
Emissionsfaktor [g/km]Verkehrssituation

 

 

v
[km/h] CO2 NOx NO2 PM Bzl

Agglo/HVS/50/dicht_0% 37,1 202,5 0,792 0,244 0,0411 0,0008
Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 45,9 173,3 0,620 0,191 0,0352 0,0006
Agglo/Erschliessung/50/dicht_0% 34,5 207,3 0,803 0,247 0,0404 0,0008

Verkehrssituation
LNF

Emissionsfaktor [g/km]

 

 

v
[km/h] CO2 NOx NO2 PM Bzl

Agglo/HVS/50/dicht_0% 30,2 684,1 3,932 0,376 0,0526 0,0015
Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 31,0 680,0 3,859 0,369 0,0524 0,0015
Agglo/Erschliessung/50/dicht_0% 29,5 781,6 3,979 0,378 0,0519 0,0017

Verkehrssituation
SNF

Emissionsfaktor [g/km]

 

 

A 2.5.2 Feinstaub(PM 10)-Emissionen durch die Staubaufwirbelung auf 
Straßen (Modell Lohmeyer 2004), Anpassung an Handbu ch Emis-
sionsfaktoren 2010 

v
[km/h] PKW LNF SNF

Agglo/HVS/50/dicht_0% 37,1 0,040 0,040 0,380
Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 45,8 0,030 0,030 0,300
Agglo/Erschliessung/50/dicht_0% 34,6 0,050 0,050 0,450

Staubaufwirbelung PM10
Verkehrssituation Emissionsfaktor [g/km]

 

 

A 2.5.3 Feinstaub(PM 2,5)-Emissionen durch die Staubaufwirbelung auf 
Straßen gemäß aktuellen Ansätzen 

PKW LNF SNF
Lükewille 0,0067 0,0067 0,0300
CORINAIR 0,0170 0,0230 0,0850
BUWAL 0,0092 0,0114 0,1340
TNO 0,0048 0,0048 0,0430

Modellansatz
Staubaufwirbelung PM2,5

Emissionsfaktor [g/km]

 

(hier: CORINAIR-Ansätze verwendet) 
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A 2.6 Emissionen der Straßenabschnitte 
A 2.6.1 Prognose-Nullfall (Bezugsjahr EFA 2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CO2 NOx PM10 PM2,5 Bzl CO2 NOx PM10 PM2,5 Bzl
[m] [Kfz/24h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [kg/a] [kg /a] [kg/a] [kg/a] [kg/a]

1 nstr1 Agglo/HVS/50/dicht_0% 204 23.260 215,824 0,45586 0,05820 0,02711 0,00141 374.088 790,1 100,9 47,0 2,4
2 nstr2 Agglo/HVS/50/dicht_0% 61 23.140 217,235 0,46640 0,05933 0,02745 0,00141 112.197 240,9 30,6 14,2 0,7
3 nstr3 Agglo/HVS/50/dicht_0% 92 22.720 215,679 0,45491 0,05809 0,02709 0,00141 163.888 345,7 44,1 20,6 1,1
4 nstr4 Agglo/HVS/50/dicht_0% 157 23.400 215,243 0,45163 0,05774 0,02698 0,00141 289.032 606,5 77,5 36,2 1,9
5 nstr5 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 125 4.290 181,419 0,41745 0,04759 0,02705 0,00110 35.401 81,5 9,3 5,3 0,2
6 nstr6 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 70 4.290 181,419 0,41745 0,04759 0,02705 0,00110 19.962 45,9 5,2 3,0 0,1
7 nstr7 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 92 4.290 181,419 0,41745 0,04759 0,02705 0,00110 26.135 60,1 6,9 3,9 0,2
8 nstr8 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 78 4.290 181,419 0,41745 0,04759 0,02705 0,00110 22.169 51,0 5,8 3,3 0,1
9 nstr9 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 137 4.290 181,419 0,41745 0,04759 0,02705 0,00110 38.975 89,7 10,2 5,8 0,2
10 nstr10 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 66 6.190 170,172 0,33966 0,04070 0,02454 0,00110 25.545 51,0 6,1 3,7 0,2
11 nstr11 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 89 6.210 170,146 0,33949 0,04068 0,02454 0,00110 34.486 68,8 8,2 5,0 0,2
12 nstr12 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 68 6.300 170,112 0,33928 0,04066 0,02453 0,00110 26.545 52,9 6,3 3,8 0,2
13 nstr13 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 44 30 161,893 0,28075 0,03548 0,02248 0,00109 78 0,1 0,0 0,0 0,0
14 nstr14 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 67 30 161,893 0,28075 0,03548 0,02248 0,00109 119 0,2 0,0 0,0 0,0
15 nstr15 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 102 790 161,975 0,28317 0,03569 0,02274 0,00109 4.772 8,3 1,1 0,7 0,0
16 nstr16 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 77 370 161,893 0,28075 0,03548 0,02248 0,00109 1.679 2,9 0,4 0,2 0,0
17 nstr17 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 49 1.020 166,033 0,31108 0,03817 0,02362 0,00109 3.044 5,7 0,7 0,4 0,0
18 nstr18 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 33 1.020 166,033 0,31108 0,03817 0,02362 0,00109 2.044 3,8 0,5 0,3 0,0
19 nstr19 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 28 1.590 166,532 0,31454 0,03847 0,02373 0,00109 2.676 5,1 0,6 0,4 0,0
20 nstr20 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 39 660 166,680 0,31555 0,03856 0,02377 0,00109 1.568 3,0 0,4 0,2 0,0
21 nstr21 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 37 510 162,994 0,29030 0,03633 0,02297 0,00109 1.109 2,0 0,2 0,2 0,0
22 nstr22 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 153 3.320 176,803 0,38565 0,04477 0,02603 0,00110 32.795 71,5 8,3 4,8 0,2

1.218.308 2.587 323 159 8

Emissionen/Jahr

Summe

DTV
Abschnitt Verkehrssituation

Länge
Emissionsfaktor

 

 

A 2.6.2 Prognose-Planfall (Bezugsjahr EFA 2015) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CO2 NOx PM10 PM2,5 Bzl CO2 NOx PM10 PM2,5 Bzl
[m] [Kfz/24h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [kg/a] [kg/ a] [kg/a] [kg/a] [kg/a]

1 pstr1 Agglo/HVS/50/dicht_0% 204 24.640 215,134 0,45063 0,05764 0,02694 0,00141 395.015 827,4 105,8 49,5 2,6
2 pstr2 Agglo/HVS/50/dicht_0% 61 25.210 215,934 0,45657 0,05827 0,02713 0,00141 121.502 256,9 32,8 15,3 0,8
3 pstr3 Agglo/HVS/50/dicht_0% 92 25.050 214,370 0,44501 0,05703 0,02676 0,00141 179.598 372,8 47,8 22,4 1,2
4 pstr4 Agglo/HVS/50/dicht_0% 157 24.740 214,611 0,44703 0,05724 0,02684 0,00141 304.686 634,6 81,3 38,1 2,0
5 pstr5 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 125 4.380 183,616 0,43250 0,04892 0,02752 0,00111 36.582 86,2 9,7 5,5 0,2
6 pstr6 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 70 4.380 183,616 0,43250 0,04892 0,02752 0,00111 20.628 48,6 5,5 3,1 0,1
7 pstr7 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 92 4.380 181,963 0,42115 0,04791 0,02716 0,00110 26.763 61,9 7,0 4,0 0,2
8 pstr8 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 78 4.390 180,973 0,41432 0,04731 0,02694 0,00110 22.630 51,8 5,9 3,4 0,1
9 pstr9 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 137 4.390 180,973 0,41432 0,04731 0,02694 0,00110 39.786 91,1 10,4 5,9 0,2

10 pstr10 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 66 6.590 169,837 0,33749 0,04051 0,02448 0,00109 27.142 53,9 6,5 3,9 0,2
11 pstr11 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 89 6.610 170,121 0,33930 0,04067 0,02453 0,00110 36.702 73,2 8,8 5,3 0,2
12 pstr12 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 68 6.700 170,090 0,33911 0,04065 0,02452 0,00110 28.227 56,3 6,7 4,1 0,2
13 pstr13 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 44 20 161,893 0,28075 0,03548 0,02248 0,00109 52 0,1 0,0 0,0 0,0
14 pstr14 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 67 260 161,893 0,28075 0,03548 0,02248 0,00109 1.028 1,8 0,2 0,1 0,0
15 pstr15 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 105 20 187,859 0,46144 0,05148 0,02841 0,00111 144 0,4 0,0 0,0 0,0
16 pstr16 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 48 150 164,502 0,35823 0,04228 0,03065 0,00099 432 0,9 0,1 0,1 0,0
17 pstr17 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 49 130 194,376 0,51875 0,05655 0,03143 0,00109 454 1,2 0,1 0,1 0,0
18 pstr18 Agglo/Erschliessung/50/dicht_0% 33 5.220 203,266 0,34042 0,05701 0,02354 0,00149 12.807 21,4 3,6 1,5 0,1
19 pstr19 Agglo/Erschliessung/50/dicht_0% 28 6.680 204,282 0,34650 0,05777 0,02372 0,00149 13.762 23,3 3,9 1,6 0,1
20 pstr20 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 39 1.460 164,103 0,29785 0,03699 0,02321 0,00109 3.416 6,2 0,8 0,5 0,0
21 pstr21 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 44 510 162,994 0,29030 0,03633 0,02297 0,00109 1.344 2,4 0,3 0,2 0,0
22 pstr22 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 153 3.510 176,139 0,38086 0,04435 0,02586 0,00110 34.542 74,7 8,7 5,1 0,2
23 pstr23 Agglo/Erschliessung/50/fluessig_0% 10 5.090 161,970 0,28303 0,03568 0,02272 0,00109 3.042 5,3 0,7 0,4 0,0

1.310.284 2.753 347 170 9

Emissionen/Jahr

Summe

DTV
Abschnitt Verkehrssituation

Länge
Emissionsfaktor

 

 



Anhang zur Luftschadstoffuntersuchung zur 2. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 63 „Ulzburg-Mitte“ 

 XI  
Proj.Nr.: 10060 

 

LAIRM CONSULT GmbH 22. April 2010 bericht_10060_mitunt.doc  
  gedruckt: 22. April 2010 

A 3 Ausbreitungsklassenstatistik des Deutschen  
Wetterdienstes (Hamburg-Fuhlsbüttel, 1991-2000) 

A 3.1 Windrichtungsverteilung im Jahresmittel  

(Anteil an Gesamtjahresstunden) 
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A 3.2 Verteilung der Ausbreitungsklassen 
(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

I II III/1 III/2 IV V
sehr stabil stabil indifferent indifferent labil sehr labil

[m/s] leicht stabil leicht labil
0-1 6,93 % 3,81 % 0,52 % 0,49 % 0,74 % 0,36 %
1,5 2,85 % 2,61 % 0,77 % 0,72 % 0,55 % 0,29 %
2 2,88 % 2,93 % 1,56 % 1,17 % 0,64 % 0,35 %
3 0,00 % 5,79 % 10,61 % 5,88 % 1,96 % 1,11 %

4-5 0,00 % 0,00 % 15,94 % 4,10 % 1,07 % 0,46 %
6 0,00 % 0,00 % 11,81 % 1,43 % 0,46 % 0,12 %

7-8 0,00 % 0,00 % 5,21 % 0,61 % 0,17 % 0,03 %
9 0,00 % 0,00 % 2,01 % 0,21 % 0,04 % 0,00 %

>10 0,00 % 0,00 % 0,77 % 0,04 % 0,00 % 0,00 %
Summe 12,66 % 15,14 % 49,20 % 14,65 % 5,64 % 2,71 %

AusbreitungsklasseWindge-            
schwindig-            

keit
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A 4 Zusammenstellung aktueller Messdaten  
 

JMW 98-Perz. JMW JMW JMW

2002 14 — — 20 —

2003 14 — — 23 —
2004 12 — — 18 —
2005 12 — — 19 —
2006 13 — — 19 —
2007 11 — — 17 —
2008 12 — — 16 —

2002 — — — 22 —

2003 — — — 24 —
2004 — — — 19 —
2005 — — — 20 —

2002 22 — — 25 —

2003 16 — — 28 —
2004 13 — 0,8 21 —
2005 16 — — 19 —
2006 16 — — 19 —
2007 19 — — 23 —
2008 18 — — 22 —

2002 25 63 1,2 — —

2003 29 75 1,3 26 —

2004 25 — 0,9 21 —

2005 25 — 0,8 21 —
2006 25 — 0,8 22 —
2007 22 — 0,7 19 —
2008 21 — 0,6 18 —
2009 22 — 0,7 19 —
2002 29 67 — 28 —
2003 32 76 1,2 36 —
2004 29 66 0,9 27 (17)
2005 29 68 1,0 28 16
2006 33 73 0,9 29 16
2007 31 — 0,7 26 15
2008 31 — 0,6 24 14
2009 30 — 0,6 23 14

Henstedt-Ulzburg, Hamburger Str. 11/2001 - 10/2002 32 — 1,8 — —
Henstedt-Ulzburg, Waldenbg. Ring 11/2001 - 10/2002 19 — 1,0 — —

Pinneberg, Damm 10/2005 - 09/2006 46 — 1,7 — —
Elmshorn, Holstenstraße 10/2005 - 10/2006 40 — 1,9 — —
Elmshorn, Mühlendamm 10/2005 - 10/2006 44 — 2,1 — —

Wedel, Mühlenstraße 10/2005 - 09/2006 39 — 1,5 — —
Wedel, Rolandstraße 10/2005 - 09/2006 40 — 1,7 — —

Tornesch,  Essinger Straße 05/2004 - 04/2005 30 — 1,4 18 —

25 65 1,5 22 14Ansatz für Hintergrundbelastung:

Orientierende Messungen, ausgewählte Standorte

Flughafen-Nord

Gebietsbezogene Standorte in Hamburg

Sternschanze                                                     
(städtischer Hintergrund)

PM2,5Standort Zeitraum
NO2 Benzol PM 10

Gebietsbezogene Standorte in Schleswig-Holstein

Bornhöved                                
(unbelasteter Standort)

Itzehoe, Oelixdorfer Straße                                                          
(städtischer Hintergrund)

Lübeck-St.Jürgen                                              
(01-05/2001 Lübeck-Schönböken)

 

 

 


